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§ 212 EisbG Maßnahmen
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen haben:

1. 1.gegebenenfalls in gegenseitiger Zusammenarbeit und in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren,

erforderliche Maßnahmen zur Risikobegrenzung durchzuführen, wobei sie die in den gemeinsamen

Sicherheitsmethoden festgelegten Methoden für die Evaluierung und Bewertung von Risiken anzuwenden

haben;

2. 2.in ihren Sicherheitsmanagementsystemen Risiken Rechnung zu tragen, die mit den Tätigkeiten von

anderen Akteuren und Dritten verbunden sind;

3. 3.gegebenenfalls andere Akteure, wie insbesondere Hersteller, Instandhaltungsbetriebe, Halter,

Dienstleister, Auftraggeber, Beförderer, Absender, Empfänger, Verlader, Entlader, Befüller und Entleerer,

vertraglich dazu zu verpflichten, Maßnahmen zur Risikobegrenzung durchzuführen; und

4. 4.dafür zu sorgen, dass ihre Auftragnehmer Maßnahmen zur Risikobegrenzung durchführen und hiefür die

gemeinsamen Sicherheitsmethoden für Überwachungsverfahren anwenden und dass dies in den

vertraglichen Vereinbarungen vorgeschrieben wird.

2. (2)Die gemäß Abs. 1 Z 4 abgeschlossenen Vereinbarungen sind der Eisenbahnagentur der Europäischen Union

und der Behörde gegenüber auf deren Verlangen offenzulegen.

3. (3)Für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen zuständige Stellen und alle anderen Akteure, wie

insbesondere Hersteller, Instandhaltungsbetriebe, Halter, Dienstleister, Auftraggeber, Beförderer, Absender,

Empfänger, Verlader, Entlader, Befüller und Entleerer, haben:

1. 1.die erforderlichen Maßnahmen zur Risikobegrenzung, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen

Akteuren, durchzuführen; und

2. 2.dafür zu sorgen, dass die von ihnen gelieferten Teilsysteme, Zubehörteile, Ausrüstungen sowie erbrachten

Dienstleistungen den vorgegebenen Anforderungen und Einsatzbedingungen für den sicheren Betrieb einer

Eisenbahn, den sicheren Betrieb von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und dem sicheren Verkehr auf

Eisenbahnen entsprechen.
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